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§ 5 VBKG
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

 VBKG - Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

§ 5.

Die zuständige Behörde hat die Befugnisse nach Maßgabe des Art. 10 Abs. 2 VBKVO auszuüben. Sie darf dabei in die

Rechte von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie anderer Personen nur so weit eingreifen, als dies gesetzlich

vorgesehen und zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Unter mehreren nach den Umständen des Einzelfalls in

Betracht kommenden und zielführenden Befugnissen hat sie diejenigen zu ergreifen, die die Rechte der davon

betro8enen Unternehmerinnen und Unternehmer und anderer Personen am geringsten beeinträchtigen, aber doch

die rasche und wirksame Einstellung oder Untersagung des Verstoßes nach der

Verbraucherbehördenkooperationsverordnung versprechen. Jede dadurch bewirkte Beeinträchtigung muss in einem

angemessenen Verhältnis zur Art und dem tatsächlichen oder potenziellen Gesamtschaden des Verstoßes nach der

Verbraucherbehördenkooperationsverordnung, zum Grad des Verdachts und zum angestrebten Erfolg stehen.
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